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Kapitel 1

Einführung und Problemstellung

Wir sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen,
jedoch weiter sehen können als diese.

Bernhard von Chartres

Am 11.2.1950 hielt Piero Calamandrei, anerkannter italienischer Jurist, der 
Mitglied der italienischen verfassungsgebenden Versammlung gewesen war, 
vor dem Kongress der Vereinigung zum Schutz des nationalen Schulwesens 
(Asso ciazione a difesa della scuola nazionale) eine flammende Rede über das 
Bildungswesen und bezeichnete dieses als seminarium rei publicae – also als 
Institution für die Erneuerung der gesellschaftlichen Elite, die dann zur Mit
gestaltung der Zukunft der Republik berufen sein würde1. Das Humboldt’sche 
Bildungsideal, das auch in Italien eine weite Verbreitung gefunden hatte, zielte 
auf Persönlichkeiten mit Führungsanspruch ab. Das Bild der Universität war 
– nicht nur in Italien – durch die besondere gesellschaftliche Rolle des Akademi
kers gekennzeichnet. Damals bestand die spezielle Bedeutung der Universität 
darin, nur einen beschränkten, elitären Kreis von Studierenden auf Führungs
positionen vorzubereiten.

Diese Einstellung gehört inzwischen weitgehend der Vergangenheit an. Zu 
den meistverbreiteten Schlagworten mit Bezug auf das Hochschulwesen zäh
len nun Ausdrücke wie „Studentenberg, Massenuniversität und Aka de mi ker
schwemme“2. Die Humboldt’sche Universitätsidee sieht sich utilitaristischen 
Überlegungen gegenübergestellt3. In der Auseinandersetzung um die Grund
legitimation der Universität wird die Idee der Einheit von Forschung und 
Lehre als historisch überkommenes und inhaltlich bewährtes Leitbild (nicht 
nur der deutschen Universität) wieder stark abgeschwächt. Während Hum
boldt die Forschung aus den Akademien der Wissenschaften auf die Universi
tät übertrug, findet heute wieder eine Auslagerung der Forschung zurück in die 
Akademien und in die außeruniversitären Forschungsinstitute statt.

1 Margherita Hack, Libera scienza in libero Stato, Milano 2010, S. 12.
2 Thomas Ellwein, Die deutsche Universität, Wiesbaden 1997, S. 11.
3 Wolfgang Mantl, Universitätspolitik und Universitätsrecht: Drei Bausteine des Wandels, 

in: zfhr 2003, S. 1.
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Wie die bekannte österreichische Verwaltungsrechtlerin KucskoStadl
mayer4 in der jüngsten AdamovichFestschrift bemerkt hat, ist „das allgemeine 
Interesse an den Stärken und Schwächen der Universität heute besonders groß. 
Die europäischen Universitäten befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel, 
wohl in einem der größten ihrer Geschichte, wobei der angelsächsische, zumal 
amerikanische Einfluss unübersehbar ist“. Nicht nur aufgrund des angelsäch
sischen Einflusses werden in der hochschulpolitischen Diskussion und Reform 
vor allem folgende Aspekte thematisiert: Massenausbildung versus Eliteausbil
dung, der große Andrang von Studenten, die immer knapper werdende öffent
liche Finanzierung, die „veränderten Qualifikationsstrukturen und ansprüche 
von Staat und Wirtschaft“, die „neuen Verhaltensmuster und Ansprüche von 
Studenten“ (z.B. Teilzeitstudium), und die Herausforderungen von „Europäi
sierung, Internationalisierung und Digitalisierung“5. Auch die Schwächen der 
Hochschule werden ausgeführt. Darunter fallen unter anderem die unflexiblen 
Universitätsstrukturen, die problematische Beziehung zwischen Universitäten 
und Fachhochschulen, die Schwierigkeiten mit der Qualitätssicherung, die zu
nehmend drittmittelorientierte Finanzierung und die unsicheren Karrierechan
cen des wissenschaftlichen Nachwuchses6.

Erkennbar werden ausgeprägte Deregulierungstendenzen, die oft mit der Be
seitigung bisheriger Organisationsstrukturen (Fachbereiche, Fakultäten, Insti
tute oder anderer Organisationseinheiten) einhergehen. Es entsteht Desorien
tierung durch die Vielfalt der Studienmöglichkeiten und die ständig wachsende 
Zahl der Studienabschlüsse. Hinzu kommt die geringe Motivation wegen der 
unsicheren Karriere und Lebensplanung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses. Verunsicherung und Orientierungslosigkeit prägen das Bild und betreffen 
zahlreiche Einzelfragen, wie die Stellung des Lehrpersonals, die Finanzierung 
und die Modularisierung des Studiums. In diesem Spannungsfeld von Tradition 
und Zukunftsorientierung zeichnen sich zwei grundsätzliche Ausrichtungen 
ab: Das Modell der „Gelehrtenrepublik“ sieht sich mit demjenigen des „wissen
schaftlichen Dienstleistungsunternehmens“ konfrontiert7.

Während die Gelehrtenrepublik auf die Selbstregulierungsfähigkeit der For
scher zurückgeführt wird, wird das „Unternehmen Universität“ aufgrund ei
ner betriebswirtschaftlichen Analyse8 mit folgenden Elementen in Verbindung 
gebracht, welche die Universitäten dem freien Spiel der Marktkräfte aussetzen: 

4 Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Universitätsreform in der Wissenschaftsgesellschaft, in: 
Wolfgang Mantl u.a. (Hrsg.), Der Rechtsstaat vor neuen Herausforderungen − Festschrift 
für Ludwig Adamovich zum 70. Geburtstag, Wien 2002, S. 283, zitiert nach Wolfgang Mantl, 
Universitätspolitik und Universitätsrecht, S. 1.

5 Karl Ulrich Mayer, Schwindendes Vertrauen? Überlegungen zum Verhältnis zwischen 
Hochschule und Gesellschaft, in: Beiträge zur Hochschulforschung 2002, S. 6, 8.

6 Ebenda, S. 9.
7 Wolfgang Kahl, Hochschule und Staat, Tübingen 2004, S. 1 f.
8 Vgl. das unveröffentlichte Manuskript der Abschiedsvorlesung von Frau Prof. Mar
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Abbau der Grundausstattung zugunsten von Drittmitteln, evaluationsbasierte 
Grundfinanzierung, Management by Objectives, leistungsbezogene Besoldung 
des Hochschulpersonals, Stärkung der Universitätsleitung und Betonung des 
Universitätsmarketings. Daraus ergibt sich auch ein Wandel der Grundprinzi
pien, die traditionell das Universitätsleben geprägt haben: Einheit der wissen
schaftlichen Disziplinen, Einheit von Forschung und Lehre, Freiheit der For
schung und Unabhängigkeit gegenüber dem Staat, Bildung durch Wissenschaft. 
Welches Bild von der Universität existiert in der Gesellschaft, welches in deren 
politischen und ökonomischen Subsystemen? Welche Faktoren bestimmen das 
Reformtempo und den Reformrhythmus in der staatlichen Hochschulpolitik? 
Was sind die Maßstäbe, an denen der Erfolg oder Misserfolg von Hochschulre
formen zu messen ist?

Die Zeit des Umbruchs wird insbesondere mit drei Städten verbunden (Pa
ris, Bologna und Lissabon), welche die jüngsten Universitätsreformen entschei
dend mitgeprägt haben9. Die Zukunftserwartungen an das Hochschulwesen, 
das europaweit einen Harmonisierungsprozess durchmacht, gehen auch mit ei
ner Absage an die jahrhundertealte politische Kultur des „Etatismus als Prob
lemlöser und Entwicklungsträger und als Wissenschafts und Universitätser
halter“10 einher. Das Ringen der Universitäten nach zusätzlicher Autonomie 
drückt sich in der Bestrebung des Hochschulsystems aus, die Anforderungen 
des gesellschaftlichen Umfelds nach eigenen Regeln und im Rahmen einer eige
nen zeitlichen Planung aufzugreifen, wenn auch den (vorwiegend öffentlichen) 
Universitäten die finanzielle Selbständigkeit fehlt, da sie fast ausschließlich auf 
staatliche Mittel angewiesen sind.

Dieser komplexe und weitreichende Themenbereich, der in Deutschland un
ter anderem von der Staatsrechtslehrertagung als „Hauptdiskussionsorgan“11 

git Osterloh mit dem Titel „‚Unternehmen Universität‘ versus ‚Gelehrtenrepublik‘“ vom  
18. April 2010, S. 1.

 9 Mantl, Universitätspolitik und Universitätsrecht, S. 1.
10 Ebenda, S. 6.
11 Josef Franz Lindner, Was ist und weshalb brauchen wir eine „Theorie des Bildungs

rechts“?, in: DÖV 2009, S. 306, 308. Der Beitrag erwähnt, dass sich die Deutsche Staatsrechts
lehrertagung wiederholt mit speziellen Bildungsthemen auseinandergesetzt hat. „Öffent
licher Haushalt und Wirtschaft. Die Stellung der Studenten in der Universität“ ( VVDStRL 
27, 1969) war 1968 Gegenstand der Staatrechtslehrertagung in Bochum. Das Bildungs
recht wurde auch 1983 in Köln thematisiert („Kulturauftrag im staatlichen Gemeinwesen. 
Die Steuerung des Verwaltungshandelns durch Haushaltsrecht und Haushaltskontrolle“), 
( VVDStRL 42, 1984). In Halle lautete 1994 das Thema „Erziehungsauftrag und Erziehungs
maßstab der Schule im freiheitlichen Verfassungsstaat/Privatisierung von Verwaltungsaufga
ben“ ( VVDStRL 54, 1995), während 2005 die Staatsrechtslehrertagung in Frankfurt am Main 
„Kultur und Wissenschaft. Kultur im Verfassungsstaat. Grund und Grenzen der Wissen
schaftsfreiheit. Die Universität im Zeichen von Ökonomisierung und Internationalisierung. 
Sprache als Kultur und Rechtsgut“ ( VVDStRL 65, 2006) zum Gegenstand hatte. Die 2009 in 
Graz zum Thema „Gemeinwohl durch Wettbewerb?“ ( VVDStRL 69, 2010) stattgefundene 
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der öffentlichrechtlichen Wissenschaft mehrfach thematisiert wurde, sowie die 
damit zusammenhängenden Entwicklungen werden in dieser Studie aus einer 
rechtsvergleichenden Perspektive untersucht und auf ihre Auswirkungen hin 
kritisch hinterfragt.

In einem ersten Teil wird die mittelalterliche Entstehung der universitas als 
tradierte europäische Institution untersucht, die damals zusammen mit der ka
tholischen Kirche die abendländische Kultur entscheidend mitgeprägt hat (und 
aus Letzterer hervorgegangen ist). So bildeten ursprünglich die Universitäten 
eine Einheit mit dem Klosterwesen und der katholischen Lehre, die Gegen
stand der Abhandlungen und disputationes war. Erst durch den Humanismus 
erfuhr die Universität eine erste Säkularisierung. Aus dem universalistischen 
Hochschulgedanken gingen die nationalstaatlichen Hochschulsysteme mit 
ihren besonderen Merkmalen hervor: Es entwickelte sich dann einerseits das 
Humboldt’sche Wissenschaftsmodell Deutschlands, das in Österreich und Ita
lien auch aufgrund der zentralisierten Organisation des Hochschulwesens einer 
verstärkten staatlichen Kontrolle unterzogen wurde, andererseits als Gegenpol 
dazu das berufsorientierte Modell Frankreichs, das in den drei untersuchten 
Staaten weniger präsent ist, jedoch inzwischen auch aufgrund der jüngsten eu
ropäischen Entwicklungen und der berufsbefähigenden Ausrichtung der Hoch
schulstudiengänge eine verstärkte Verbreitung gefunden hat.

Das Bildungs und Forschungsrecht weist heute eine eindeutige Mehrebe
nenstruktur auf, die von der globalen Dimension bis hin zur EUEbene, der 
Bundesebene, der Landes bzw. Regionalebene reicht. So kommt es zu einer 
Überlagerung und zur gegenseitigen Beeinflussung der verschiedenen Entschei
dungsträger, die jedoch in den einzelnen europäischen Staaten unterschiedlich 
ausfallen. Die Differenzierungs und Vereinheitlichungstendenzen des Univer
sitätsrechts ergeben sich als logische Konsequenz dieses Mehrebenensystems, 
das eine Neuausrichtung der Rolle und Beschaffenheit der Bildungseinrichtun
gen nach sich zieht. So werden in einem zweiten Abschnitt die Universitäten in 
den untersuchten Staaten Deutschland, Italien und Österreich aufgrund ihrer 
besonderen Merkmale charakterisiert.

Deutschland weist als Bundesstaat ein stark dezentralisiertes – und gleich
zeitig verflochtenes – Kompetenzsystem auf, da insbesondere nach der 2006 
erfolgten Föderalismusreform der bundesstaatliche Wettbewerbsgedanke zwi
schen den Ländern und den einzelnen Universitäten eine besondere Ausprä
gung erfahren hat. Beleuchtet werden die neuen Kompetenzverteilungsmuster 
und Organisationsvarianten eines Bundesstaates, in dem die Bildungskompe
tenz traditionell als „Hausgut der Länder“12 angesehen wird. Insbesondere in 

Staatsrechtslehrertagung widmete den letzten Beratungsgegenstand der Frage der „Univer
sitäten im Wettbewerb“. 

12 BVerfG Urteil v. 8.2.1977, BVerfGE 43, 291, 348.
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den letzten Jahrzehnten ist hier aus einer durch wenige Grundmodelle gepräg
ten mehr oder weniger einheitlichen universitären Landschaft in Normsetzung 
und Organisation ein „buntes Bouquet“13 entstanden, in dem sich die föderale 
und konzeptionelle Vielfalt widerspiegelt.

Das österreichische Modell des „unitarischen Bundestaates“ (wenn auch die
ser Ausdruck anfänglich für Deutschland geprägt wurde) wird hingegen aus der 
Perspektive der Universitätsreform 2002 und der anschließenden Novellen als 
System dargelegt, das durch eine starke bundesstaatlich gesteuerte Ökonomi
sierung der Universität gekennzeichnet ist. Das Hochschulwesen wird hier nach 
den Prinzipien des Public Management auf einen unmittelbaren betriebs und 
volkswirtschaftlichen Ertrag ausgerichtet. Untersucht wird die nicht unproble
matische Beziehung zwischen Marktorientierung und Unabhängigkeit von For
schung und Lehre. Vertieft wird ferner die Frage, ob die Fähigkeit der Univer
sitäten, Drittmittel zu erlangen, zusammen mit anderen Instrumenten der fi
nanziellen Flexibilisierung – wie den Globalhaushalten, der Zielvereinbarung 
und der Einführung eines ergebnisorientierten Planungsprozesses – eine Mög
lichkeit der Steigerung der universitären Autonomie darstellen können, oder ob 
dadurch der Entscheidungs und Handlungsspielraum des wissenschaftlichen 
Personals auf unzulässige Weise eingeschränkt wird.

Das italienische Modell der zentralstaatlichen Universität scheint hingegen, 
gemäß der in Dezember 2010 verabschiedeten großen Universitätsreform, Ab
stand nehmen zu wollen von einer auf der Übermacht der ordentlichen Profes
soren fußenden „feudalen“ Universität zugunsten von mehr Leistungswettbe
werb und von einem transparenteren Steuerungssystem. Instrumente zur Leis
tungsevaluation von Lehre und Forschung sollen die Hochschulfinanzierung 
und die Laufbahn des Hochschulpersonals anstelle von starren bürokratischen 
Automatismen zunehmend bestimmen. Allerdings ist die italienische Realität 
durch ununterbrochenen Reformeifer und Experimentierfreude gekennzeich
net: In einem Staat, der als Wiege der Universität gilt, lassen die sich ständig än
dernden Reformgesetze oft ein eindeutiges Konzept vermissen.

Aus diesem Ländervergleich ergibt sich die Frage nach der dezentralen oder 
zentralen Steuerung des Universitätswesens. Soll z.B. in Italien eine verstärkte 
Regionalisierung der Hochschulsteuerung angestrebt werden? Ist die hoch
schulpolitische und organisatorische Differenzierung unter den deutschen 
Ländern ein nachahmenswertes Vorbild oder ist das unitarische, zentralistische 
Modell Österreichs vorzuziehen? Damit verbunden ist die Frage über die Be
reiche, in denen die regionale bzw. landesbezogene Differenzierung der Univer
sitätslandschaft eine Rolle spielen kann und ob das Universitätswesen in Bun

13 Winfried Kluth, Der Ordnungsrahmen des Hochschulrechts, in: Jörn Axel Kämme
rer/Peter Rawert (Hrsg.), Hochschulstandort Deutschland, Köln u.a. 2003, S. 35, zitiert nach 
Kahl, Hochschule und Staat, S. 97.
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desstaaten überhaupt typischerweise als zentral wie in Österreich oder dezen
tral wie in Deutschland anzusehen ist.

In einem anschließenden Kapitel wird dargelegt, wie die Prozesse der fort
schreitenden Differenzierung und Autonomisierung der Hochschuleinrichtun
gen und die neuen öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Organisations
formen des Hochschulwesens das Spannungsfeld zwischen der individuellen 
und objektivrechtlichen Wissenschaftsfreiheit, d.h. das Verhältnis zwischen 
subjektivem Recht und institutioneller Garantie, in ein neues Licht rücken. 
Die dualistische körperschaftlichanstaltliche Rechtsnatur der Universität und 
die universitäre Selbstverwaltung als Gegenpol zur staatlichen Aufsicht in der 
Form der Rechtsaufsicht werden ebenfalls rechtsvergleichend untersucht. In 
diesem DreiSphärenModell zwischen korporativer Autonomie der Hoch
schule, individueller Autonomie des Hochschullehrers und ministerialer Hoch
schulverwaltung kommt es aufgrund der gegenwärtigen Entwicklungen zu im
mer neuen Gleichgewichtsverhältnissen.

Im Einzelnen stellt sich die Frage der verfassungsrechtlichen Absicherung 
der Universitätsautonomie, also der Verknüpfung zwischen dem individuellen 
Grundrecht und der universitären Einrichtungsgarantie. So wird kritisch hin
terfragt, ob die organisatorische Selbstbestimmung der Universität einen Maß
stab für die Wissenschaftsfreiheit in Form der Lehr, Forschungs und Lern
freiheit darstellt und ob die Autonomie im Sinne der Abhängigkeit von uni
versitätsextern besetzten Hochschulgremien als Gefahr für die Lehr und 
Forschungsfreiheit (z.B. wegen der Bevorzugung wirtschaftsnaher Zweige) 
anzusehen ist. Thematisiert werden ferner die Rolle der Staatsaufsicht und die 
Frage, ob ein zunehmender Einfluss der Staatsebene auf die Universitätsebene 
festzustellen ist. Als weiteres Untersuchungsfeld wird hinterfragt, ob in Zu
kunft von der vorwiegend öffentlichrechtlichen Rechtsform der Universitäten 
Abstand genommen werden soll.

Dabei kommen „endogene Elemente“ ins Spiel, da eine allgemeine Tendenz 
zum Abbau herkömmlicher, kostspieliger und schwerfälliger bürokratischer 
Strukturen feststellbar ist, damit nach dem Prinzip des lean management eine 
adäquate Antwort auf die gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedürfnisse gefun
den werden kann. Aus dieser Perspektive verwandelt sich der Sozialstaat zuneh
mend in einen Gewährleistungsstaat, der welfare state in eine welfare society. 
Diese Entwicklung ist andererseits auf „exogene Faktoren“ zurückzuführen, 
die mit der europäischen Integration und der damit zusammenhängenden recht
lichen und ökonomischen Internationalisierung in Zusammenhang stehen. Da
durch verlieren die staatlichen Akteure ihre traditionelle Monopolstellung, da 
öffentliche Aufgaben übergreifend geregelt und nicht automatisch der Ministe
rialbürokratie anvertraut werden14. Auch bei nicht privatisierten öffentlichen 

14 Vgl. diesbezüglich das vom italienischen Bildungs, Hochschul, und Forschungsmi
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Einrichtungen, wie im Falle der staatlichen Hochschulen, nimmt zumindest 
die Organisationsform zum Teil privatrechtliche Züge an. Es handelt sich um 
Ausprägungen der „funktionalen Autonomie“ bestimmter Institutionen, wor
unter nach der italienischen Begriffsbestimmung Universitäten und allgemein 
schulische Einrichtungen sowie die Handelskammern fallen15. Hinzu kommt 
im Hochschulbereich – insbesondere in der deutschen Realität – die Auslage
rung öffentlicher Aufgaben an Privatsubjekte wie Stiftungen und Vereinigun
gen. Daher wird in einem anschließenden Kapitel im Zusammenhang mit der 
Beleuchtung der funktionalen Differenzierung des Hochschulwesens durch Er
weiterung des Typenspektrums das Thema der Akkreditierung von Hochschu
leinrichtungen und Studiengängen behandelt, die teilweise von privaten Agen
turen vorgenommen wird.

Ebenfalls im universitären Wettbewerbssystem sehen sich öffentliche Hoch
schulen zunehmend mit anderen Einrichtungen des tertiären Bereichs konfron
tiert, und zwar mit Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Privatuni
versitäten, Fernuniversitäten. Die funktionale Differenzierung wird dabei so
gar zum Differenzierungs und Innovationszwang, damit die Universitäten den 
ständig wechselnden und zunehmend breit gefächerten gesellschaftlichen An
forderungen gerecht werden können.

Unter dem Stichwort „Wettbewerbsgedanke im Hochschulwesen“, also Dif
ferenzierung nach Leistungskriterien, werden die Errichtung von Kompetenz 
und Exzellenzzentren und die Förderung von Forschungsvorhaben im Auftrag 
der Wirtschaft rechtsvergleichend vertieft. Zumindest in Deutschland wird der 
Mangel an „wissenschaftlichen Leuchttürmen“ stark diskutiert, da das Span
nungsverhältnis zwischen „Spitze“ und „Breite“ die Massenuniversität in eine 
Zwangslage zu bringen droht16. Daraus ergeben sich schon beim Hochschulzu
gang die Fragen der „Optimierung, der Effektivität und Gleichheit“, der „Eli
tenorientierung und Chancengerechtigkeit“ sowie die Dialektik zwischen „ma
terieller Leistungsbezogenheit und formaler Leistungsunabhängigkeit“17. In 
diesem Zusammenhang spielt auch das Thema der Evaluierung eine nicht uner
hebliche Rolle: In einer auf Spitzenleistungen ausgerichteten Universität stellt 
die kontinuierliche Qualitätssicherung und ihre Messung eine nicht unbeacht

nisterium (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca − MIUR) in den Jahren 
2008–2010 geförderte multiuniversitäre Forschungsprojekt unter der Leitung von Prof. Gian
domenico Falcon zum Thema der „Privatwirtschaftlichen Verwaltungsorganisation“ (Orga-
nizzazione amministrativa di diritto privato). 

15 Gesetz Nr. 59 v. 15.3.1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifica-
zione amministrativa), Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Italiana (G.U.)/Italienisches 
Amtsblatt Nr. 63 v. 17.3.1997, Art. 1 Abs. 4 Buchst. d).

16 Osterloh, ‚Unternehmen Universität‘ versus ‚Gelehrtenrepublik‘, S. 1.
17 Mantl, Universitätspolitik und Universitätsrecht: Drei Bausteine des Wandels, S. 4.
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